
Mietvereinbarung für den Saal des RVH, Stand 8/05 

Mietvereinbarung/Benutzungserlaubnis 
 
Zwischen __________________________________  
nachfolgend Mieter genannt und 
 
dem Ruderverein Höxter von 1898 e.V. 
nachfolgend Vermieter genannt. 
 
Hiermit wird dem Mieter die Benutzung des Saales im Bootshaus 
 
in der Zeit von/bis: ___________________________  
unter folgenden Auflagen und Bedingungen erlaubt:  

1) Berechtigte 
Die Vermietung kann nur an Vereinsmitglieder nach vorheriger Abstimmung mit dem ersten oder 
zweiten Vorsitzenden erfolgen. 

2) Inventar 
Geschirr, Besteck, Gläser etc. kann, soweit vorhanden, benutzt werden. Die vereinseigene 
Tischwäsche kann ausgeliehen werden. Die Reinigung erfolgt durch den RVH, die Kosten zahlt der 
Mieter. 

3) Dekoration 
Dekorationen an Wänden, Decken, Türen, Fenstern ... sind so anzubringen, dass die Immobilie nicht 
beschädigt wird. Es dürfen anschließend keine Rückstände (Klebestreifen, Klammern ...) im Saal 
verbleiben. 

4) Haftungsausschluss 
Der Vermieter ist von möglichen Haftpflichtansprüchen des Mieters, seiner Besucher oder 
sonstiger Dritter für Schäden (Personenschäden, Sachschäden, Vermögensschäden), die im 
Zusammenhang mit der Benutzung des Mietobjektes stehen, freigestellt. 

5) Haftung 
Der Mieter haftet für alle Schäden, die während der Nutzung am Gebäude, den Einrichtungen oder 
am Inventar angefallen sind (auch für Schäden, verursacht von nicht geladenen Gästen). 

6) Jugendschutzgesetz 
Der Mieter hat für die Einhaltung des Jugendschutzgesetzes zu sorgen.  

7) Abnahme 
Nach der Feier ist das Mietobjekt besenrein zu hinterlassen: 
- der eigene Müll ist zu entsorgen. 
- die Endreinigung erfolgt durch den Hausmeister. 

8) Nutzungsentgelte: 
a) Saalmiete 

inkl. Strom, Wasser, Kleingeschirr soweit vorhanden, 60,00 € 

b) wie a) aber zusätzlich mit Heizung 85,00 € 

c) Endreinigung 50,00 € 
 
 
Höxter,  
 
 
___________________  _____________________  

 (Mieter) (Vermieter) 


